
Reklamegesuch 

Gesuchsteller:

Zur Bewilligung der Reklame sind die Planunterlagen im Doppel und das Formular 1-fach an 
die Bauverwaltung einzureichen.

Örtlichkeit:
Art der Reklame: Farbe: 
Material: Masse: 

Beleuchtung von: bis:

Datum: Unterschrift:  .........................................

Datum: Unterschrift:  .........................................

Gesuchsteller/In:

Parzelleneigentümer/In:

Prüfung durch die Bauverwaltung:

Das Gesuch entspricht dem Reglement über Reklameeinrichtungen vom 16.2.1998.
Das Gesuch verstösst in folgenden Punkten gegen das Reglement über Reklameein-
richtungen vom 16. Februar 1998:

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Arlesheim, ............................... Leiter RBU: ..........................................................................

Bewilligung:
Die Bewilligung zum Anbringen der Reklame, entsprechend dem obigen Gesuch, wird

erteilt     nicht erteilt (Begründung siehe Prüfung durch Bauverwaltung)
- Die Bewilligungsgebühr von CHF  ................ ist auf PC 40-1516 zu überweisen. 
- Die Beleuchtung ist spätestens um ................ Uhr auszuschalten.

Besondere Bedingungen: ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………...
Gegen diesen Entscheid kann innert 10 Tagen, vom Datum der Zustellung an gerechnet, 
beim Regierungsrat schriftlich Beschwerde erhoben werden.

- Gesuchsteller
(Beilage Einzahlungsschein, Pläne) M. Eigenmann K. Bartels

- Buchhaltung / - Archiv 

Leiterin Gemeindeverwaltung:Präsident:
Gemeinderat ArlesheimArlesheim, ………………………………………..
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